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Xt Ergänzende lnformationen zu den Abschlussprüfungen im Schulj ahr 2020t2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 7. April 2021 hatten wir Sie informiert, dass für den Schulbetrieb an
öffentlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft ab dem 1g. April 2021 eine indi-
rekte Testpflicht gilt. Ein negatives Testergebnis ist Voraussetzung für die Teilnahme
am Präsenzunterricht. Mit Schreiben vom 14. April202l wurden Sie darauf hingewie-
sen, dass diese indirekte Testpflicht inzidenzunabhängig gilt und bei Teilnahme am prä-
senzunterricht zwei restungen pro woche vorgesehen sind.

Testungen vor Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie vor Leistungsfeststel-
lungen

Gemäß S 14b Absatz 12 der Corona-Verordnung des Landes besteht für personen, die
weder einen Nachweis über eine negative Testung auf das Coronavirus erbringen noch
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eine lmpfdokumentation oder einen Nachweis über eine bestätigte lnfektion im Sinne

des $ 4a vorlegen, ein Zutritts- und Teilnahmeverbot einschließlich der Notbetreuung

ln diesen Fällen ist Fernunterricht vorzusehen. Der Nachweis der Testung kann erbracht

werden durch

die Teilnahme an der Testung in der Schule gemäß S 14b Absatz 1 1 der Corona-

Verordnung (Schnelltest in der Schule) oder

durch den Nachweis eines COVID-19-Schnelltests im Sinne des $ 4a Absatzl
der Corona-Vero rd n u ng (,,8 ü rgertest") m it negativem E rgebn is.

Das in S 14b Absatz 12 geregelte Zutritts- und Teilnahmeverbot besteht gemäß S 14b

Absatz 13 Nr. t hingegen nicht für die Teilnahme an Zwischen- und Abschlussprü-
fungen oder für die zur Notengebung erforderlichen schulischen Leistungsfeststellun-

gen, soweit diese für die Erfüllung der Mindestanzahl der Leistungsfeststellungen z¡,tin-

gend erforderlich sind.

Es ist dann aber von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Zwischen- und Ab-

schlussprüfungen ohne Testnachweis ein Mindestabstand von 1,5 Metern sowie eine

räumliche Trennung von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die den Nachweis

nach $ 14b Absatz 1'2 Satz 3 erbracht haben, durchgängig zu wahren.

Für die Durchführung von Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie schulischen Leis-

tungsfeststellungen gilt daher:

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist ebenfalls ein Testangebot zu unter-

breiten. Hiervon ausgenommen sind geimpfte und genesene Personen im Sinne

des $ 4a Absätze 2 und 3.

Für diejenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die entgegen Absatz 12 weder

an dem schulischen Testangebot teilnehmen noch die Bescheinigung eines

COVID-19-Schnelltests im Sinne des $ 4a Absatz 1 vorlegen, ist gem. S 14b Ab-

satz 13 der Corona-Verordnung eine räumliche Trennung von den übrigen

Teilnehmerinnen und Teilnehmern, d. h. die Einrichtung gesonderter Prü-

fungsräume, vorzusehen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist auch in den

Zwischen- und Abschlussprüfungen in allen Prüfungsräumen einzuhalten.
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lm Hinblick auf die in der Zuständigkeit der jeweiligen Schule liegende Organisa-

tion der Zwischen- und Abschlussprüfungen möchte ich lhnen folgende Hinweise

und Empfehlungen geben:

Durch die Notwendigkeit einer räumlichen Trennung der Teilnehmerinnen und

Teilnehmer der Zwischen- und Abschlussprüfungen sind u. U. zusätzliche ent-

spreche nd ausgestattete Prüfu n gsräu me u nd Aufsichten vorzuha lten. Wei-

terhin erfordert die räumliche Trennung ggf. zusätzliche Exemplare der für die

Prüfungsdurchführung im Prüfungsraum vozuhaltenden Dokumente (2. B. Prü-

fungsprotokolle).

Es wird den Schulen empfohlen, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein erst-

maliges Testangebot für einen COVID-1g-Schnelltest auf das Coronavirus im

Sinne des $ 4a Absatz 1 der Corona-Verordnung vor Beginn des Prüfungszeit-

raums vozusehen. An den Prüfungstagen sollte nach Möglichkeit nicht un-

mittelbar vor Beginn der Prüfung ein Testangebot vorgesehen werden, um

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der für sie herausfordernden Situation

nicht noch zusätzlich zu belasten.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich der zweimalig pro Woche angebo-

tenen Testung unteziehen, erfüllen die Voraussetzung zur Teilnahme an der

Prüfung im Prüfungsraum für Getestete, unabhängig davon, an welchen Wo-

chentagen der jeweiligen Prüfungswoche die Prüfungen stattfinden.

Bei der Planung der Zeitpunkte, an denen für die jeweiligen Prüfungen Testun-

gen vorzusehen sind, ist weiterhin zu berücksichtigen, dass im Falle eines posi-

tiven Ergebnisses eines Schnelltests das negative Ergebnis eines PCR-Tests

Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist.

Neben dem Nachweis durch die Teilnahme an der Testung in der Schule gemäß

S 14b Absatz 1 1 der Corona-Verordnung (Schnelltest in der Schule) besteht die

Möglichkeit des Nachweises durch die Bescheinigung eines COVID-19-

Schnelltests im Sinne des $ 4a Absatz 1 der Corona-Verordnung (sog. ,,Bürger-

test"). Dessen Vorlage muss nach den Vorgaben der Corona-Verordnung durch

die Schülerinnen und Schüler spätestens am Tag der schulischen Testung erfol-

gen.
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Die vorgesehenen Testzeitpunkte sollten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern

an den Zwischen- und Abschlussprüfungen spätestens am Tag vor Beginn des

Prüfungszeitraums mitgeteilt werden.

Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Zwischen- und Abschlussprüfungen mit einem

positiven Ergebnis eines Schnelltests gem. S 14b Absatz 11 oder $ 4a Absatz 1

Corona-Verordnung besteht ein Zutrittsverbot. Eine Teilnahme an Zwischen- und Ab-

schlussprüfungen, für die die Testung vorgesehen ist, sowie an entsprechenden schrift-

lichen Leistungsfeststellungen ist nicht möglich. In Fällen, in denen eine Teilnahme an

den Zwischen- und Abschlussprüfungen aus diesem Grund nicht möglich ist, können die

jeweiligen Nachtermine genutzt werden.

Maskenpflicht in Zwischen- und Abschlussprüfungen

lch habe Sie bereits mit Schreiben vom 7. April 2021 darüber informiert, dass auch für

die Teilnahme an den Prüfungen eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske

besteht. Die Corona-Verordnung Schule wird dahingehend geändert, dass künftig auch

eine Maskenpflicht in den Zwischen-und Abschlussprüfungen gilt. Ausgenommen von

der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sind Personen, die glaub-

haft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus ge-

sundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar

ist, wobei die Glaubhaftmachung gesundheitlicher Gründe in der Regel durch eine ärztli-

che Bescheinigung zu erfolgen hat.

lm Prüfungsraum kann die Maske jederzeit zumZweck der Nahrungs- oder Flüssig-

keitsaufnahme abgenommen werden. Dadurch können ,,Maskenpausen" für die Schüle-

rinnen und Schüler gewährleistet werden.

Soweit dies schulorganisatorisch möglich ist, können die Schulen den Teilnehmerinnen

und Teilnehmern an Zwischen- und Abschlussprüfungen darüber hinausgehende Tra-

gepausen während der Prüfungszeit auch außerhalb des Prüfungsraums ermöglichen.

lch bin mir bewusst, dass Sie die dargestellten Regelungen, insbesondere die Notwen-

digkeit der räumlichen Trennung der getesteten und nicht getesteten Prüfungsteilneh-

mer, vor zusätzliche organisatorische Herausforderungen stellt. Bei der Planung und Or-

ganisation der Abschlussprüfungen kann Sie lhre jeweils zuständige Schulaufsichtsbe-

hörde beraten und unterstützen.
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Für lhr großes Engagement und lhren Einsatz danke ich lhnen und wünsche lhnen für

die Abschlussprüfungen 2021 ein gutes Gelingen.

Mit freundlichen Grüßen

tltttfu

Michael Föll
Ministerialdirektor


